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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Mohamad Ajami  

Für Herrn Mohamad Ajami, geboren 06.06.1983, zuletzt wohnhaft und gemeldet 
Horsthauser Str. 23, 44628 Herne, derzeit unbekannten Aufenthaltes, liegt bei der Stadt 
Herne, Fachbereich Soziales, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 
Hauptstr. 241, 44649 Herne, Zimmer 244, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit:  

 Anhörung gemäß § 28 Abs. 1 VwVfG zum beabsichtigten 
 Rückforderungsbescheid Aktenzeichen: 41/3-2009.655156  

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle  
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8:00 bis 15.30 Uhr  
und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
in Empfang genommen werden.  

Achtung: Bedingt durch die Corona-Pandemie kann es zu geänderten Regelungen kommen. 
Diese sind gegebenenfalls vorab telefonisch zu erfragen unter 02323/16-3440.  

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  

Herne, 29.09.2021  

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Mohamed Akkaou  

Letzte bekannte Anschrift: unbekannt.  

An Herrn Mohamed Akkaou, geboren 13.01.1973 ist ein Schriftstück der Stadt Herne, 
Aktenzeichen 31.08.01-10.000195 vom 04.10.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht 
zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 04.10.2021 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Sinasi Cinoglu  

Letzte bekannte Anschrift: Leni-Rommel-Straße 207 in 44287 Dortmund.  

An Sinasi Ciloglu ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-02.005759 
vom 04.10.2021 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da eine 
Postzustellung nicht möglich ist.  

Dieses Schriftstück kann von der Person zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag, Dienstag, 
8:00-12:00 Uhr und Donnerstag 8:00-12:00 Uhr u. 13:30-15:30 Uhr) beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstr. 241, 44649 Herne, eingesehen werden.  

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen verstrichen 
sind. Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können.  

Herne, den 04.10.2021  
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